
 

 
 

Vertrag über ambulante Pflege und Betreuung 
(Stand April 2023) 

 
 

Zwischen Frau/ Herr 

  

  

 

(– im Folgenden "Kunde" –) 

vertreten durch 

  

  

und dem Pflegedienst  

Pflege- und Sozialdienst aks GmbH  

Osterstraße 75/ 76   

28199 Bremen  

(– im Folgenden "Pflegedienst" –) 

wird folgender Pflegevertrag vereinbart. 

Allgemeines 

Der Pflegedienst erbringt ab dem    

                           für den Kunden  

 Leistungen der Pflegeversicherung nach 
SGB XI (Ziffer 1)* 

 Leistungen der häuslichen Krankenpflege 
(Ziffer 2)* 

 andere Leistungen (Ziffer 3)*  

Die Leistungen werden, soweit nichts ande-
res vereinbart ist, in der Häuslichkeit des 
Kunden erbracht (Leistungsort). 

Der Pflegedienst ist durch Versorgungsver-
trag nach § 72 SGB XI zugelassen und kann 
von der gesetzlichen Pflegekasse des Kun-
den bewilligte Leistungen direkt mit dieser 
abrechnen. Der Pflegedienst hat einen Ver-
trag nach § 132 a Abs. 2 SGB V mit der ge-
setzlichen Krankenkasse des Kunden abge-
schlossen und kann von dieser bewilligte 
Leistungen direkt mit ihr abrechnen. Die gel-
tenden Verträge zwischen dem Pflegedienst 
und den gesetzlichen Kostenträgern unter 
Einschluss der Entgeltverzeichnisse können 
vom Kunden jederzeit eingesehen werden. 

1. Leistungen und Vergütungen nach dem 
SGB XI 

1.1. Der Pflegedienst ist gesetzlich verpflich-
tet, beim Kunden einen Erstbesuch durchzu-
führen. Der Pflegedienst erfasst im Rahmen 
des Erstbesuches beim Kunden die für die 
Leistungserbringung erforderlichen Informati-

onen, informiert den Kunden über das Leis-
tungs- und Vergütungssystem und berät bei 
der Auswahl geeigneter Leistungen nach dem 
SGB XI sowie über Prophylaxen unabhängig 
von deren rechtlicher Zuordnung. Der Leis-
tungskomplex des Erstbesuches kann vom 
Pflegedienst nach Maßgabe der mit den Pfle-
gekassen geschlossenen Leistungs- und Ver-
gütungsvereinbarung abgerechnet werden. 

1.2. Die Leistungen der häuslichen Pflegehilfe 
gemäß § 36 SGB XI und deren Vergütungen er-
geben sich dem Grunde nach aus der vom Pfle-
gedienst mit den Pflegekassen geschlossenen 
Leistungs- und Vergütungsvereinbarung.  

In der Leistungsvereinbarung sind die körperbe-
zogenen Pflegemaßnahmen (Leistungen der 
Grundpflege), die pflegerischen Betreuungs-
maßnahmen (Leistungen der häuslichen Be-
treuung), die Hilfen bei der Haushaltsführung 
(Leistungen der hauswirtschaftlichen Versor-
gung) und sonstige Leistungen im Sinne von § 
89 Abs. 3 S. 1 SGB XI aufgeführt (Leistungsar-
ten). Die Vergütungsvereinbarung sieht für be-
stimmte Leistungen sowohl eine vom Zeitauf-
wand unabhängige Vergütung nach Leistungs-
komplexen als auch eine Vergütung nach Zeit-
aufwand vor. 

Für diese Leistungen kann der Kunde nach 
Maßgabe dieses Vertrages jeweils zwischen 
den vom Zeitaufwand unabhängigen Leistungs-
komplexen und der Inanspruchnahme von Zeit-
kontingenten wählen.  

Wählt der Kunde Zeitkontingente, kann er inner-
halb dieser Zeitkontingente frei bestimmen, wel-
che Leistungen derselben Leistungsart er in An-
spruch nehmen möchte. Der Pflegedienst weist 
darauf hin, dass bei Inanspruchnahme eines 
vereinbarten Zeitkontingents eine von der Ver-
einbarung abweichende Wahl der Leistungsart 
nicht möglich ist, weil der Pflegedienst für die 
jeweilige Leistungsart entsprechend qualifizier-
tes Personal einsetzt. 

Der Kunde entscheidet mit Wirkung für künftig 
zu erbringende Leistungen über deren Zusam-
menstellung (Wahlentscheidung). 

1.3. Der Pflegedienst unterrichtet den Kunden 
vor Vertragsschluss in der Regel schriftlich über 
die voraussichtlichen Kosten. Hierzu erstellt er 
über Art, Inhalt und Umfang der von ihm gegen-
über dem Kunden zu erbringenden Leistungen 
auf Basis der Wahlentscheidung des Kunden 
einen individuellen, unverzüglich auszuhändi-
genden Kostenvoranschlag (s. Anlage 1). Aus 
diesem ergeben sich auch die bei Inanspruch-
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nahme dieser Leistungen vom Kunden zu tra-
genden Eigenanteile. Mit Unterzeichnung des 
Kostenvoranschlages durch den Pflegedienst 
und den Kunden bzw. dessen Vertreter wird 
dieser Vertragsbestandteil. 

Der Kostenvoranschlag enthält einen Betrag 
zur Finanzierung einer vom Pflegedienst an 
das Land zu entrichtenden Umlage für die 
Ausbildung in der Altenpflege (§ 82a Abs. 
3 SGB XI) sowie einen Betrag zur Finanzie- 
rung einer vom Pflegedienst an die zuständ- 
ige Stelle im Land zu entrichtenden Umlage 
für die Ausbildung nach dem Pflegeberu- 
fegesetz (§28 Abs. 2 PflBG). Diese Beträge 
werden nach der Vereinbarung zwischen 
dem Pflegedienst und den Pflegekassen be- 
rechnet. Die Kosten entnehmen Sie dem 
Kostenvoranschlag. 
Soweit betriebsnotwendige Investitionsauf- 
wendungen nach dem SGB XI nicht durch 
öffentliche Förderung gedeckt sind, sind 
diese dem Kunden gesondert außerhalb der 
Pflegevergütung zu berechnen. Die geson- 
dert berechenbaren betriebsnotwendigen 
Investitionsaufwendungen betragen 5,1% auf 
dem Rechnungsbetrag für Pflegesachleistun- 
gen im Sinne des § 36 SGB XI, unabhängig 
davon, wer Kostenträger der Leistung ist. 
Sie sind im Kostenvoranschlag gesondert 
ausgewiesen. Bei geförderten Pflegedienst- 
en sowie im Falle des Sozialhilfebezuges des 
Kunden entspricht die Höhe der gesondert 
berechenbaren betriebsnotwendigen Investi- 
tionskosten dem Zustimmungsbescheid der 
zuständigen Landesbehörde nach § 82 Abs. 
3 SGB XI bzw. der Vergütungsvereinbarung 
mit dem Sozialhilfeträger nach § 75 Abs. 3 
SGB XII. 
1.4. Die Aushändigung des Kostenvoran-
schlages nach Ziffer 1.3. erfolgt grundsätzlich 
vor dem ersten Pflegeeinsatz. Konnte der 
Pflegedienst aus von ihm nicht zu vertreten-
den Gründen noch keinen Kostenvoran-
schlag aushändigen, werden, soweit der 
Kunde den Pflegedienst dennoch bereits mit 
Leistungen des SGB XI beauftragt hat, diese 
Leistungen auf der Grundlage der mit den 
Pflegekassen vereinbarten Vergütungen für 
Leistungskomplexe abgerechnet. Alle ab 
dem Zeitpunkt der Mitteilung der Wahlent-
scheidung erbrachten Leistungen werden auf 
deren Grundlage abgerechnet. 

1.5. Soweit der Kunde für Leistungen die Ver-
gütung nach Zeitaufwand gewählt hat, er-
fasst der Pflegedienst die tatsächlich für 
diese Leistungen entstandenen Zeitauf-
wände (nachfolgend „Leistungszeit“). 

Soweit während eines Einsatzes auch Leis-
tungen erbracht werden, für die der Kunde 
die Abrechnung nach Leistungskomplexen 

gewählt hat, werden die darauf entfallenden 
Leistungszeiten nicht mit erfasst; dies gilt auch 
für Leistungen der häuslichen Krankenpflege 
oder Leistungen nach Ziffer 3, die innerhalb 
desselben Einsatzes erbracht werden. 

Für Beginn und Ende der Leistungszeit sind die 
Bestimmungen der Vergütungsvereinbarung 
nach § 89 SGB XI maßgeblich.  

Soweit die Vergütungsvereinbarung nach § 89 
SGB XI keine Bestimmung der Leistungszeit 
enthält, gilt folgendes: 

Die Leistungszeit beginnt mit dem Eintreffen 
des Pflegedienstes am vereinbarten Leis-
tungsort. Sie endet, wenn der Pflegedienst den 
Leistungsort verlässt. Ist der Leistungsort die 
Häuslichkeit des Kunden, beginnt die Leis-
tungszeit beim Betreten des Gebäudes, in wel-
chem sich die Häuslichkeit befindet, und endet 
mit dessen Verlassen. Die Leistungszeit um-
fasst auch den Aufwand für die erforderliche 
Dokumentation der zeitabhängig vergüteten 
Leistung vor Ort.  

1.6. Änderungen der Leistungen oder ihres 
Umfangs können jederzeit einvernehmlich ver-
einbart werden. Solche Vereinbarungen kön-
nen insbesondere dann notwendig sein, wenn 
kurzfristig, etwa aufgrund einer akuten Verän-
derung des Gesundheitszustands, Erweiterun-
gen des Leistungsumfangs erforderlich sind. 

Sollen bisher nicht vereinbarte Leistungen 
erstmals in Anspruch genommen werden, 
ohne dass eine wesentliche Änderung nach 
Ziffer 1.7. vorliegt, ermöglicht der Pflegedienst 
für diese neuen Leistungen die Wahlentschei-
dung zwischen dem vom Zeitaufwand unab-
hängig vergüteten Leistungskomplex und dem 
Zeitkontingent nach Ziffer 1.2. Bis zur Mittei-
lung der Wahlentscheidung erfolgt die Abrech-
nung der neuen Leistungen auf der Grundlage 
der mit den Pflegekassen vereinbarten Vergü-
tungen für Leistungskomplexe. 

1.7. Der Pflegedienst unterrichtet den Kunden 
bei jeder wesentlichen Veränderung unverzüg-
lich erneut in der Regel schriftlich entspre-
chend Ziffer 1.3. über die voraussichtlichen 
Kosten.  

Eine wesentliche Veränderung liegt insbeson-
dere vor: 

a) wenn der Pflegedienst Kenntnis von einer 
Änderung des Pflegegrades des Kunden 
erlangt; 

b) wenn der Kunde den Pflegedienst nicht nur 
kurzfristig, sondern planbar für eine nicht 
unerhebliche Dauer mit geänderten Leis-
tungen oder einem geänderten Leistungs-
umfang beauftragt.  
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2. Leistungen und Vergütungen häusli-
cher Krankenpflege 

2.1. Die Leistungen des SGB V und deren 
Vergütungen ergeben sich dem Grunde nach 
aus der vom Pflegedienst mit der Kranken-
kasse des Kunden geschlossenen Vergü-
tungsvereinbarung. Die vertragsärztlich ver-
ordneten Leistungen der häuslichen Kran-
kenpflege nach § 37 SGB V werden mit der 
auf der Rückseite dieser Verordnung vorge-
sehenen Unterschrift des Kunden jeweils Be-
standteil des vertraglich vereinbarten Leis-
tungsumfangs. 

2.2. Für nicht gesetzlich krankenversicherte 
Kunden, die ärztlich verordnete Leistungen 
der häuslichen Krankenpflege in Anspruch 
nehmen, ergeben sich die Vergütungen die-
ser Leistungen aus einem Kostenvoran-
schlag, den der Pflegedienst unverzüglich 
aushändigt. Mit Unterzeichnung des Kosten-
voranschlages durch den Pflegedienst und 
den Kunden bzw. dessen Vertreter wird die-
ser Vertragsbestandteil.  

2.3. Bewilligt die gesetzliche Krankenkasse 
ärztlich verordnete Leistungen nicht und will 
der Kunde diese dennoch in Anspruch neh-
men, erstellt der Pflegedienst einen Kosten-
voranschlag für diese Leistungen auf Basis 
der zwischen der jeweiligen gesetzlichen 
Krankenkasse und dem Pflegedienst vertrag-
lich vereinbarten Vergütung. Ziffer 2.2. S. 2 
gilt entsprechend.  

3. Andere Leistungen 

3.1. Über etwaige Leistungen außerhalb der 
häuslichen Pflegehilfe nach Ziffer 1 oder der 
häuslichen Krankenpflege nach Ziffer 2 er-
stellt der Pflegedienst einen unverzüglich 
auszuhändigenden gesonderten Kostenvor-
anschlag, aus dem sich Art, Inhalt, Umfang 
und Vergütungen dieser Leistungen ergeben. 
Mit Unterzeichnung des Kostenvoranschla-
ges durch den Pflegedienst und den Kunden 
bzw. dessen Vertreter wird dieser Vertrags-
bestandteil. 

3.2. Leistungen der Hilfe zur Pflege nach SGB 
XII und deren Vergütungen ergeben sich dem 
Grunde nach aus der vom Pflegedienst mit 
den Pflegekassen bzw. dem Sozialhilfeträger 
geschlossenen Leistungs- und Vergütungs-
vereinbarung. Will der Kunde Leistungen des 
Pflegedienstes als Leistungen der Hilfe zur 
Pflege nach SGB XII zulasten des Trägers der 
Sozialhilfe in Anspruch nehmen, werden 
diese, soweit sie vom Pflegedienst neben 
Leistungen nach dem SGB XI erbracht wer-
den sollen, im Kostenvoranschlag nach Ziffer 
1.3. ausgewiesen. 

4. Mitwirkungspflichten und Annahmever-
zug 

4.1. Leistungen zu Lasten der Kranken- oder 
Pflegekasse sowie eines Sozialhilfeträgers 
setzen eine Mitwirkung des Kunden als Versi-
cherten voraus. Der Kunde wird, soweit er den 
Pflegedienst in Anspruch nehmen möchte, die 
erforderlichen Anträge gegenüber den Kosten-
trägern stellen, aus ärztlicher Sicht erforderli-
che Verordnungen zur häuslichen Kranken-
pflege entgegennehmen und an den Pflege-
dienst weiterleiten. Der Pflegedienst wird den 
Leistungsempfänger bei der Inanspruchnahme 
der genannten Leistungen durch Information 
unterstützen. Der Kunde verpflichtet sich, dem 
Pflegedienst mitzuteilen, wenn wesentliche 
Umstände eintreten, die seine sonstige Pflege 
und Betreuung nicht mehr als gewährleistet er-
scheinen lassen, z.B. bei Erkrankung der sons-
tigen Pflegepersonen. 

4.2. Die erbrachten Leistungen werden vom 
Pflegedienst in geeigneter Form aufgezeichnet 
und vom Kunden oder dessen Vertreter gegen-
gezeichnet (Leistungsnachweis). Die Abrech-
nung erfolgt anhand der Leistungsnachweise. 
Dem Kunden ist jederzeit die Einsichtnahme in 
die Leistungsnachweise möglich. 

4.3. Grundlage der Abrechnung sind die tat-
sächlich vom Kunden in Anspruch genomme-
nen Leistungen. 

Bietet der Pflegedienst dem Kunden am Leis-
tungsort eine vereinbarte Leistung an, die der 
Kunde aus von ihm zu vertretenden Gründen 
ganz oder teilweise nicht in Anspruch nimmt 
(Annahmeverzug), kann der Pflegedienst vom 
Kunden die Vergütung für die vereinbarte Leis-
tung auch verlangen, soweit diese nicht in An-
spruch genommen wurde, jedoch nur unter An-
rechnung dessen, was der Pflegedienst durch 
die Nichtinanspruchnahme bzw. durch einen 
anderweitigen Einsatz des Personals erzielt. 
Dies gilt insbesondere auch dann, wenn die 
ganz oder teilweise nicht in Anspruch genom-
mene vereinbarte Leistung ein Zeitkontingent 
nach Ziffer 1.2. ist.  

4.4. Wird ein vereinbarter Einsatz des Pflege-
dienstes, der aus vom Kunden zu vertretenden 
Gründen ausfallen muss, nicht spätestens 24 
Stunden vor dem Einsatzzeitpunkt abgesagt, 
kann der Pflegedienst vom Kunden die für den 
Einsatz vereinbarte Vergütung verlangen, je-
doch nur unter Anrechnung dessen, was er 
durch den Wegfall des geplanten Einsatzes 
bzw. durch einen anderweitigen Einsatz des 
Personals erzielt.  

4.5. Der Pflegedienst weist darauf hin, dass 
Vergütungsansprüche nach den Ziffern 4.3. 
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und 4.4. vom Kunden selbst und nicht von ei-
nem gesetzlichen Kostenträger zu beglei-
chen sind. 

5. Rechnungstellung und Zahlungsweise 

5.1. Die Rechnungstellung erfolgt in der Re-
gel kalendermonatlich, und zwar am Beginn 
des Monats für den Vormonat. 

5.2. Folgende Leistungen werden vom Pfle-
gedienst unmittelbar gegenüber dem jeweili-
gen Kostenträger abgerechnet: 

a) Sachleistungen der Pflegeversicherung; 

b) Leistungen der Hilfe zur Pflege nach SGB 
XII und gesondert berechenbare Investiti-
onsaufwendungen nach Ziffer 1.3., soweit 
der für den Kunden zuständige Träger der 
Sozialhilfe die Übernahme der Kosten er-
klärt hat und dem Pflegedienst die Mög-
lichkeit der unmittelbaren Abrechnung ihm 
gegenüber gewährt; 

c) bewilligte Sachleistungen der gesetzli-
chen Krankenversicherung. 

5.3. Folgende Leistungen werden dem Kun-
den in Rechnung gestellt und hat dieser 
selbst zu zahlen: 

a) verbleibende Eigenanteile für die Leistun-
gen der Pflegeversicherung (Ziffer 1); 

b) gesondert berechenbare Investitionsauf-
wendungen (Ziffer 1.3.), soweit sie nicht 
durch den Pflegedienst unmittelbar dem 
Träger der Sozialhilfe gegenüber abge-
rechnet werden können; 

c) Leistungen der häuslichen Krankenpflege 
(Ziffer 2), soweit der Kunde nicht gesetz-
lich krankenversichert ist oder die Leistun-
gen nicht bewilligt, aber aufgrund ärztli-
cher Anordnung weiterhin in Anspruch ge-
nommen wurden; 

d) Leistungen nach Ziffer 3, es sei denn, der 
Pflegedienst kann diese unmittelbar ge-
genüber dem Träger der Sozialhilfe ab-
rechnen. 

5.4. Rechnungen, die der Kunde nach Maß-
gabe dieses Vertrages selbst zu zahlen hat, 
sind innerhalb von sieben Tagen nach Erhalt 
der Rechnung zu begleichen. Die Zahlung 
der Rechnungsbeträge folgt durch Überwei-
sung auf das in der Rechnung angegebene 
Konto. Erfolgt die Zahlung abweichend von 
Satz 2 über das SEPA-Basislastschriftverfah-
ren durch Einzug vom Konto des Kunden, er-
hält dieser jeweils mit der Rechnung eine 
Vorabinformation zum entsprechenden Last-
schrifteinzug. 

 

6. Entgelterhöhungen 

6.1. Die Erhöhung von Entgelten ist zulässig, 
wenn sich die bisherige Berechnungsgrund-
lage verändert hat und das erhöhte Entgelt an-
gemessen ist. Die Entgelterhöhung kann durch 
einseitige Erklärung des Pflegedienstes erfol-
gen. 

6.2. Dem Kunden gegenüber ist die beabsich-
tigte bezifferte Erhöhung der für die Leistungen 
nach diesem Vertrag vereinbarten Entgelte 
spätestens zwei Wochen vor dem Zeitpunkt, 
an dem sie wirksam werden soll, schriftlich gel-
tend zu machen und zu begründen. Dies gilt 
nicht für Leistungen der häuslichen Kranken-
pflege, die der Pflegedienst unmittelbar gegen-
über einer gesetzlichen Krankenkasse abrech-
nen kann.  

6.3. Hinsichtlich der Leistungen der Pflegever-
sicherung und der Hilfe zur Pflege nach SGB 
XII wird eine Erhöhung der Entgelte außerdem 
nur wirksam, soweit die erhöhten Entgelte den 
Vergütungsvereinbarungen nach §§ 89 SGB 
XI, 75 SGB XII bzw. Entscheidungen der 
Schiedsstellen nach §§ 85 Abs. 5 S. 1 SGB XI, 
77 Abs. 1 S. 3 SGB XII entsprechen. 

Einigen sich die Pflegekassen bzw. Sozialhilfe-
träger und der Pflegedienst nicht über einen 
neuen Vergütungsvertrag, legt auf Antrag einer 
Partei die gesetzlich vorgesehene Schieds-
stelle die Vergütungen fest. Die Schiedsstelle 
kann neue Entgelte höchstens bis zur Höhe 
des Antrags des Pflegedienstes unter ange-
messener Berücksichtigung der Interessen 
des Versicherten rückwirkend ab dem Zeit-
punkt des Antragseingangs bei der Schieds-
stelle festlegen. Legt die Schiedsstelle eine 
niedrigere Vergütung als bisher fest, wird der 
Pflegedienst seine Leistungen zu diesen Ent-
gelten ab dem Zeitpunkt abrechnen, den die 
Schiedsstelle bestimmt hat, und etwa zu viel 
entrichtete Beträge erstatten. Legt die 
Schiedsstelle rückwirkend höhere Entgelte als 
bisher fest, ist der Pflegedienst berechtigt, die 
Differenzbeträge gegenüber der bisher verein-
barten Vergütung rückwirkend bis zu dem im 
Schiedsspruch festgelegten Zeitpunkt abzu-
rechnen. Voraussetzung der nachträglichen 
Abrechnung dieser Differenzbeträge ist je-
doch, dass der Pflegedienst dem Kunden ge-
genüber spätestens zwei Wochen vor dem 
Zeitpunkt, zu welchem die erhöhten Entgelte 
nach dem Schiedsspruch in Kraft treten, 
schriftlich die im Schiedsverfahren von ihm be-
antragte Erhöhung angekündigt und begründet 
hatte und dem Kunden das Ergebnis des 
Schiedsspruchs unverzüglich nach dessen Be-
kanntgabe mitteilt. 

6.4. Im Falle einer Entgelterhöhung händigt der 
Pflegedienst dem Kunden einen an die Erhö-
hung angepassten Kostenvoranschlag aus. 
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7. Dokumentation 

Der Pflegedienst führt eine Pflegedokumen-
tation. Die Pflegedokumentation ist Eigentum 
des Pflegedienstes. Nach Beendigung der 
Pflege verbleibt sie beim Pflegedienst. Sie 
verbleibt während der Pflege beim Kunden, 
es sei denn, ihre sichere Aufbewahrung ist 
dort nicht gewährleistet. 

8. Datenschutz und Schweigepflicht 

8.1. Der Pflegedienst und seine Mitarbeiter 
verpflichten sich zur Diskretion und zu einem 
vertraulichen Umgang mit personenbezoge-
nen Informationen des Kunden. Der Pflege-
dienst hat seine Mitarbeiter über deren Ver-
pflichtung zur Verschwiegenheit hinsichtlich 
aller Daten über den Kunden belehrt, von de-
nen der Pflegedienst bzw. seine Mitarbeiter 
Kenntnis erlangen. 

8.2. Die Verarbeitung der personenbezoge-
nen Daten des Kunden richtet sich nach den 
Vorschriften der Datenschutz-Grundverord-
nung sowie des Bundesdatenschutzgeset-
zes. Die Informationen zu der den Kunden 
betreffenden Datenverarbeitung durch den 
Pflegedienst ergeben sich im Einzelnen aus 
den „Informationen zur Datenverarbeitung 
gemäß Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO)“ in Anlage 2 dieses Vertrages.  

9. Beendigung des Vertrages  

9.1. Der Vertrag endet mit Kündigung oder 
Tod des Kunden. Bei vorübergehendem sta-
tionären Aufenthalt (Kurzzeitpflege, Kranken-
haus, Rehabilitationseinrichtung etc.) ruht 
der Vertrag.  

9.2. Der Kunde kann den Vertrag jederzeit 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Der 
Pflegedienst kann den Vertrag mit einer Frist 
von vier Wochen kündigen. Die Kündigung 
bedarf der Textform. Das Recht auf Kündi-
gung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

10. Besonderes 

10.1 Besteht ein Anspruch des Kunden auf 
Leistungen der „Verhinderungspflege“ § 39 
SGB XI, kann er diese bei Bedarf in Anspruch 
nehmen. Die Kosten werden von der zustän-
digen Pflegekasse getragen. Hierfür stellt der 
Kunde bei Leistungsbeginn einen Antrag bei 
seiner Pflegekasse. 

10.2 Entlastungsbetrag nach § 45b bei Be-
darf nach Absprache. Wenn der Kunde zu-
gunsten vom Pflege-u. Sozialdienst aks eine 
Abtretungserklärung erteilt, erfolgt die Ab-
rechnung der Leistungen, im Rahmen des 
Anspruchs, direkt mit der zuständigen Pfle-
gekasse.  

10.3 Von der Unwirksamkeit einzelne Bestim-
mung bleibt die Wirksamkeit dieses Vertrages 
unberührt. 

10.4  

  

  

Raum für besondere Wünsche des Kunden  

   

11. Anlagen 

□ Kostenvoranschlag 

□ Informationen zur Datenverarbeitung ge-

mäß Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO) 

□ Widerrufsbelehrung* 

□ Notöffnung 

 
 

* Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. Nichtzutreffen-
des streichen. 

 

12. Vertragsaushändigung/Unterschriften 

Jeder Vertragspartner erhält eine Ausfertigung 
des Vertrages nebst sämtlichen Anlagen.  

 

Ort:       Bremen            Datum     

Unterschrift des Bevollmächtigten des Pflege-
dienstes:  

 

  

 

Ort:       Bremen             Datum:  

Unterschrift des Kunden, ggf. Vertreters/Be-
treuers:  

 

  

 


